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Gesetz 
zur Förderung der beruflichen Chancen 

für Frauen im öffentlichen Dienst 
(Frauenförderungsgesetz - FFG) 

Vom 31. Oktober 1989 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen. das 
hiermit verkündet wird: 

. Artikel I 

Das Landesbeamtengesetz in der Fassung der Bekannt
machung vom 1. Mai 1981 (GV. NW. S. 234), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 14.IVlärz 1989 (GV. NW. S. 102). wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 8 erhält Absatz 4 folgende Fassung: 

,,(4) Ernennungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 sind nach 
den Grundsätzen des § 7 Abs. 1 vorzunehmen. Soweit im 
Zuständigkeitsbereich der Ernennungsbehörde in der 
angestrebten Laufbahn weniger Frauen als Männer 
sind, sind Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung bevorzugt einzustellen, sofern nicht 
in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen; ist die Landesregierung die für die Ernen
nung zuständige Behörde, so ist maßgebend der Zu
ständigkeitsbereich der obersten Landesbehörde, die 
den Einstellungsvorschlag macht; Beamte in einem 
Vorbereitungsdienst, der auch Voraussetzung für die 
Ausübung eines Berufes außer halb des öffentlichen 
Dienstes ist, werden bei der Ermittlung der Beschäfti
gungsanteile ni.~ht berücksichtigt. Für die Verleihung 
laufbahnfreier Amter gilt Satz 2 Halbsatz 1 und 2 ent
sprechend; in diesen Fälle9 treten an die Stelle der 
Laufbahn die jeweiligen Amter mit gleichem End
grundgehalt und gleicher Amtsbezeichnung. Für Er
nennungen nach Absatz 1 Nr.4 und 5 gilt § 25 Abs. 5." 

2. In § 25 wird als neuer Absatz 5 angefügt: 

,,(5) Beförderungen sind nach den Grundsätzen des § 7 
Abs. 1 vorzunehmen. Soweit im Bereich der für die Be
förderung zuständigen Behörde im jeweiligen Beförde
rungsamt der Laufbahn weniger Frauen als Männer 
sind, sind Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung bevorzugt zu befördern, sofern 
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Grün
de überwiegen; ist die Landesregierung die für die Be
förderung zuständige Behörde, so ist maßgebend der 
Geschäftsbereich der obersten Landesbehörde, die den 
Beförderungsvorschlag macht." 

3. § 199 wird wie fOlgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Als neuer Absatz 2 wird angefügt: 
,,(2) Für Ernennungen gilt § 8 A-.bs. 4 Satz 3 mit der 
Maßgabe, daß die jeweiligen Amter mit gleichem 
Endgrundgehalt und gleicher Amtsbezeichnung 
demselben Fachbereich zugeordnet sind und Profes
soren im Angestelltenverhältnis in die Berechnung 
nach § 8 Ahs. 4 Satz 2 einbezogen werden." 

Artikel 11 

(1) Soweit im Zuständigkeitsbereich der für die Perso
nalauswahl zuständigen Dienststelle in der jeweiligen Ar-
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beitnehmergruppe weniger Frauen als Männer sind, sind 
bei den Dienststellen des Landes, der Gemeinden, der Ge
meindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Lan
des unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts Frauen bei gleicher Eig
nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt ein
zustellen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
l.i.egende Gründe überwiegen. Satz 1 gilt auch für die 
uoertragung höherwertiger Tätigkeiten, soweit in der da
mit verbundenen Vergütungsgruppe oder Lohngruppe der 
jeweiligen Arbeitnehmergruppe weniger Frauen als Män
ner sind . 

(2) Arbeitnehmergruppen sind die Angestellten der Ver
gütungsgruppen des Bundes-Angestelltentarifvertrages 
(BAT) in Tätigkeiten, die im Beamtenbereich in einer 
Laufbahn erfaßt sind und deren Gruppenzugehörigkeit 
sich im Vergleich von Vergütungs- und Besoldungsgrup
pen unter Berücksichtigung des § 11 BAT bestimmen läßt. 
Arbeiter bis Lohngruppe IV sowie ab Lohngruppe V der 
Lohngruppenverzeichnisse zum Manteltarifveruag für 
Arbeiter der Länder (MTL 11) und zum Bundesmantelta
rifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und 
Betriebe (BMT-G II) bilden jeweils eine Arbeitnehmer
gruppe. Zu den Angestellten und Arbeitern gehören auch 
die Auszubildenden. In Bereichen, in denen die genannten 
Tarifverträge nicht gelten, bilden eine Arbeitnehmergrup
pe diejenigen Arbeitnehmer in artverwandten und in auf
einander aufbauenden Tätigkeitsbereichen, deren Tätig
keiten üblicherweise eine gleiche Vorbildung oder eine 
gleiche Ausbildung oder eine gleiche Berufserfahrung 
voraussetzen. 

(3) Für Professoren, wissenschaftliche und künstleri
sche Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis sowie für wis
senschaftliche, künstlerische und studentische Hilfskräfte 
gilt als zuständige Dienststelle der Fachbereich. Soweit 
Professoren im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden 
sollen, werden Professoren im Beamtenverhältnis in die 
Berechnung nach Absatz 1 einbezogen. Die Professoren 
und die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbei
ter derselben Vergütungsgruppe, die wissenschaftlichen 
und künstlerischen Hilfskräfte und die studentischen 
Hilfskräfte gelten jeweils als eine Arbeitnehmergruppe. 

(4) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für die Kir
chen und öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften 
sowie für die Provinzial-Versicherungsanstalten der 
Rheinprovinz. 

ArtikellII 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkün
dung folgenden Kalendermonats in Kraft. 

Düsseldorf, den 31. Oktober 1989 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Johannes Rau 

Der Innenminister 

Schnoor 
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